Dienstvereinbarung

über die Durchführung eines

Betrieblichen Eingliederungsmanagements

zwischen der Einrichtung XY sowie der Mitarbeitervertretung der Einrichtung XY gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 10 Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) für die Erzdiözese Freiburg.

§ 1

Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter/innen des Einrichtung XY im Sinne des § 3 MAVO.

§ 2

Ziele

Mit der Durchführung des BEM verfolgt der Einrichtung XY insbesondere die folgenden Ziele:

1. Der Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeiter(innen/n) vorzubeugen bzw. sie zu überwinden;

2. die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit von Mitarbeiter(innen/n) zu erhalten und zu fördern;

3. Arbeitsplätze zu sichern.

§ 3

Rechtsgrundlage

§84 SGB IX sieht unter anderem vor: "Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung (...), mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement).“

§ 4

Integrationsteam

Als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle fungiert ein BEM-Integrationsteam, in das sowohl die Dienstgeberseite wie auch die Mitarbeitervertretung je ein Mitglied entsenden. Entscheidungen des BEM-Integrationsteams bedürfen der Zustimmung beider Mitglieder.

§ 5

Betriebliches Frühwarnsystem

Die Personalabteilung ermittelt einmal monatlich jene krankheitsbedingten Fehlzeiten eine(r/s) Mitarbeiter(in/s), die sich im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate („rollierendes Verfahren“) zusammengenommen auf wenigstens sechs Wochen beliefen. Von solchen Fällen informiert sie:

1. Die Mitglieder des BEM-Integrationsteams;

2. die Mitarbeitervertretung;

3. die/den Leiter/in des betroffenen Referates;

4. die Mitarbeitervertretung des betroffenen Referates;

5. die/den Leiter/in der betroffenen Einrichtung.

§ 6

Erstinformation

(1) Das BEM-Integrationsteam übersendet den Mitarbeiter(innen/n), deren krankheitsbedingte Fehlzeiten sich im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate auf wenigstens sechs Wochen beliefen, das Merkblatt "Erstinformation Betriebliches Eingliederungsmanagement" (siehe Anlage), welches den ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit einer persönlichen Beratung mit den Mitgliedern oder einem einzelnen Mitglied des Integrationsteams beinhaltet.

(2) Sollte die/der angeschriebene Mitarbeiter/in sich nicht binnen zweier Wochen schriftlich erklären, an einem BEM-Verfahren teilzunehmen bzw. nicht teilzunehmen, fordert das BEM-Integrationsteam diese Entscheidung ein. Bei andauernder Nicht-Erklärung, in der Regel nach zwei weiteren Wochen, stellt das BEM-Integrationsteam das Fehlen der Bereitschaft zur Teilnahme fest.

(3) Über die Entscheidung der/des Mitarbeiter(in/s), in ein BEM-Verfahren einzutreten bzw. nicht einzutreten oder über das Fehlen der Bereitschaft zum Eintritt in ein BEM-Verfahren setzt das BEM-Integrationsteam die Dienstgeberseite (Personalabteilung), die Mitarbeitervertretung sowie die zuständige Referatsmitarbeitervertretung in Kenntnis.

§ 7

Einzelfallmanagement

(1) Erklärt sich ein/e Mitarbeiter/in zum Eintritt in ein BEM-Verfahren bereit, lädt die Dienstgeberseite zu einem ersten BEM-Gespräch ein, an dem in jedem Fall teilnehmen:

1. die/der betroffene Mitarbeiter/in;

2. ein/e Vertreter/in der Dienstgeberseite, jedoch nicht die/der unmittelbare Vorgesetzte der/des betroffenen Mitarbeiter(in/s) sowie nicht das von der Dienstgeberseite entsandte Mitglied des BEM-Integrationsteams;

3. ein/e Vertreter/in der zuständigen Referats-Mitarbeitervertretung, die/der von dieser nach Rücksprache mit der/dem betroffenen Mitarbeiter/in benannt wird.

Nach begründeter, einvernehmlicher Rücksprache des BEM-Integrationsteams mit der/dem betroffenen Mitarbeiter/in nehmen außerdem - wenn auch nicht zwingend am gesamten Gespräch - teil:

4. die/der Betriebs(ärztin/arzt);

5. die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Auf Anregung und im Einvernehmen der unter 1., 2. sowie 3. genannten Beteiligten können weitere verbandsinterne, in Ausnahmefällen auch verbandsexterne Personen hinzugezogen werden.

(2) Das erste BEM-Gespräch soll die Gründe längerer krankheitsbedingter Fehlzeiten zu Tage fördern und, insbesondere soweit diese Gründe am Arbeitsplatz oder im Arbeitsumfeld der/des betroffenen Mitarbeiter(in/s) zu finden sind, Ziele und Maßnahmen definieren, die geeignet sind, ihnen dauerhaft entgegenwirken. Nach angemessenem Zeitverlauf ist der Erfolg des ersten BEM-Gesprächs sowie eventuell ergriffener Maßnahmen einvernehmlich zu überprüfen und gegebenenfalls ein erneutes BEM-Gespräch anzuberaumen. Grundsätzlich werden, stets ausgehend von einem ersten BEM-Gespräch, die BEM-Ver​fahren des Einrichtung XY den Anforderungen des jeweiligen Einzelfalles entsprechend und im Hinblick auf die Erreichung der in § 2 dieser Vereinbarung genannten Ziele individuell ausgestaltet.

(3) Die oder eine/r der an einem BEM-Verfahren beteiligten Vertreter/innen der Dienstgeberseite fertigen Niederschriften über Verlauf, Ende und Ergebnis des Verfahrens an, die der Gegenzeichnung der/des betroffenen Mitarbeiter(in/s) sowie der zuständigen Referatsmitarbeitervertretung bedürfen und Eingang in die Personalakte finden. Eine Kopie ergeht an die/den betroffenen Mitarbeiter/in.

§ 8

Schlussbestimmungen

Diese Dienstvereinbarung tritt am 1. Januar 200X in Kraft. Sie wird in den Dienstbesprechungen aller Dienste und Einrichtungen behandelt sowie allen Mitarbeiter(innen/n) bekannt gegeben.

Es besteht ein beidseitiges Recht zur Kündigung dieser Dienstvereinbarung. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Ende eines Kalenderjahres. Im Falle einer Kündigung wirkt diese Dienstvereinbarung bis zum Inkrafttreten einer neuen Vereinbarung, längstens jedoch ein Jahr, gerechnet vom Wirksamwerden der Kündigung an.

Treten Unterschiedlichkeiten in der Auslegung dieser Dienstvereinbarung zu Tage, sind unverzüglich klärende Gespräche zwischen Vorstand und Mitarbeitervertretung einzuleiten.

_________________, den 

	...............................................

(_________)

Vorstand


	...............................................

(__________)

Vorsitzender


 Antwortblatt

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Nachdem ich über das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) der Einrichtung XY erstinformiert wurde, erkläre ich, an einem BEM-Verfahren

( teilzunehmen.

( nicht teilzunehmen.

	Name:

	Einrichtung:

	Ort/Datum/Unterschrift:


